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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen,  
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
456. Urkunde 
 über die Namensänderung der 
 Evangelischen Kirchengemeinde Leverkusen-Wiesdorf

Evangelische Kirche im Rheinland

Nach Anhören der Beteiligten wird aufgrund von 
 Artikel 11 Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland in Verbindung mit § 2 Abs. 2  
der  Dienstordnung für das Landeskirchenamt Folgendes 
festgesetzt:

Artikel 1

Der Name der Evangelischen Kirchengemeinde  
Leverkusen-Wiesdorf, Kirchenkreis Leverkusen, wird in 
„Evangelische Kirchengemeinde Leverkusen-Mitte“ ge-
ändert.

Artikel 2

Die Namensänderung wird zum

1. Oktober 2018

wirksam.

Düsseldorf, den 6. August 2018

gez. Cornelia  B ö h m 
Das Landeskirchenamt

Anerkennung

Die durch Urkunde der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 

6. August 2018 

beschlossene Namensänderung der „Evangelischen Kir-
chengemeinde Leverkusen Wiesdorf“, Kirchenkreis Le-
verkusen in „Evangelische Kirchengemeinde Leverkusen-
Mitte“ mit Wirkung zum 

1. Oktober 2018

wird hiermit gem. Artikel 4 des Staatsgesetzes, betreffend 
die Kirchenverfassungen, auf Grund der Vereinbarung 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Evan-
gelischen Landeskirchen, staatsaufsichtlich genehmigt.

Köln, den 14. August 2018

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag 
gez.  K r a m e r

ABl. Reg. K 2018, S. 310

E Sonstiges
457. Liquidation 
 h i e r :  Hoffnung e. V. Bergheim-Erft“

Der Verein: Hoffnung e. V. Bergheim-Erft (VR Nr. 
301072 – beim AG Köln – mit Sitz in Bergheim) ist laut 
Eintrag beim AG – Köln mit Datum vom 25. Juli 2018, auf-
gelöst und befindet sich in Liquidation. Etwaige Gläubi-
ger werden aufgefordert sich beim Liquidator des Vereins  
R. Wegener, Weißdornweg 7, 50126 Bergheim zu melden.

Die Liquidatorin 
ABl. Reg. K 2018, S. 310

458. Liquidation 
 h i e r :  Gesellschaft zur Humanitären Unterstützung 
 der Palästinenser e. V.  i. L.

Der Verein Gesellschaft zur Humanitären Unterstüt-
zung der Palästinenser e. V. (VR 10798 beim AG Köln) ist 
mit Eintrag vom 10. August 2018 aufgelöst und befindet 
sich in Liquidation. Etwaige Gläubiger des Vereins wer-
den aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den Verein anzu-
melden bzw. geltend zu machen.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2018, S. 310

459. Liquidation 
 h i e r :  Förderverein der Gemeinschaftshauptschule 
 Monschau-Roetgen e. V.

Der Verein „Förderverein der Gemeinschaftshaupt-
schule Monschau-Roetgen e. V.“ (VR 80299 des Amtsge-
richts Aachen) ist aufgelöst. Gläubiger werden gebeten, 
ihre Ansprüche bei dem Liquidator, Frau Angelika Fried-
rich, wohnhaft in 52156 Monschau, Hatzevennstraße 26, 
anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2018, S. 310
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